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Das Depot wird bei der ING‑DiBa AG (nachstehend ING‑DiBa) geführt. Die  
ING‑DiBa, vertreten durch die Mitglieder des Vorstands Roland Boekhout (Vors.), 
Bas Brouwers, Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Martin Krebs, Herbert Willius, 
Theodor-Heuss-Allee 106, 60486 Frankfurt am Main, eingetragen unter HRB 
7727 im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Umsatzsteueriden-
tifikationsnummer DE114103475, ist ein deutsches Kreditinstitut mit Vollbankenli-
zenz, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt (Inter-
net: www.bafin.de), dessen Hauptgeschäftstätigkeit der Betrieb aller Bankgeschäfte – 
mit der Ausnahme von Investmentgeschäften – sowie der damit zusammenhän-
genden Handelsgeschäfte aller Art ist. Die ING-DiBa wird bei der BaFin unter 
BAKNR 100088 geführt. 

1. Leistungsbeschreibung Direkt-Depot
Die ING‑DiBa stellt dem Depotinhaber ein Direkt-Depot zur Verwahrung und Ver-
waltung seiner Wertpapiere zur Verfügung. Das Angebot der ING‑DiBa richtet sich 
ausschließlich an Privatkunden. Direkt-Depots werden nur für natürliche Personen 
und auch nur für deren eigene Rechnung eröffnet. (Hinweis: Die ING-DiBa eröff‑
net nur Konten und Depots für Personen, die im eigenen wirtschaftlichen Inte‑
resse und nicht auf fremde Veranlassung [insbesondere nicht als Treuhänder]
handeln.) Wertpapieraufträge werden von der ING‑DiBa lediglich vermittelt bzw. 
ausgeführt (sog. beratungsfreies Geschäft). Auf Empfehlungen und Beratungen 
für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren verzichtet die ING‑DiBa. 
(1) Verwahrung von Wertpapieren
Die ING‑DiBa verwahrt im Rahmen des Depotvertrags die Wertpapiere und Wert-
rechte des Depotinhabers (im Folgenden zusammenfassend „Wertpapiere“) aus-
schließlich mittelbar. Es findet keine unmittelbare Verwahrung von effektiven Stü
cken statt. Die ING‑DiBa bietet keine Streifbandverwahrung an. Ferner erbringt sie 
die in den „Vereinbarungen zum Direkt-Depot“ beschriebenen Dienstleistungen.
(2) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Der Depotinhaber kann Wertpapiere aller Art, insbesondere verzinsliche Wertpa-
piere, Aktien, Genussscheine, Investmentanteilscheine, Zertifikate, Optionsscheine 
und sonstige Wertpapiere, über die ING‑DiBa erwerben oder veräußern. Voraus-
setzung ist, dass die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung oder einer ähnli-
chen Form der Verwahrung zugelassen sind, die eine mittelbare Verwahrung durch 
die ING‑DiBa ermöglicht:
–  �Durch Kommissionsgeschäft: Der Kunde erteilt der ING‑DiBa von Fall zu Fall den 

Auftrag, für Rechnung des Kunden an einer Börse oder außerbörslich Wertpapie-
re zu kaufen oder zu verkaufen, und die ING‑DiBa wird sich bemühen, für Rech-
nung des Depotinhabers ein entsprechendes Ausführungsgeschäft zu tätigen.

–  �Durch Festpreisgeschäft: Für einzelne Geschäfte kann der Depotinhaber mit der 
ING‑DiBa unmittelbar einen Kauf/Verkauf zu einem festen Preis vereinbaren. 
Verkauft die ING‑DiBa Anteile an Investmentfonds, ist der nach den gesetzli-
chen Vorschriften und den Bedingungen für den Investmentfonds nach 
Abschluss des Investmentkaufvertrags ermittelte Ausgabepreis maßgeblich.

–  �Durch Zeichnung: Soweit im Rahmen einer Emission von der ING‑DiBa angebo-
ten, kann der Kunde neue Aktien oder sonstige zur Ausgabe angebotene Wert-
papiere bei der ING‑DiBa zeichnen.

Die Einzelheiten zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren über die ING‑DiBa wer-
den in den „Vereinbarungen zum Direkt-Depot“, Nr. 1–9 geregelt.

2. Zahlung und Erfüllung des Vertrags
(1) Verwahrung
Die ING‑DiBa erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag durch Bereitstel-
lung und Führung des Depots. 
(2) Wertpapiergeschäfte
Einzelne Wertpapiergeschäfte werden wie folgt erfüllt und bezahlt:
–  �Kommissionsgeschäfte: Innerhalb der für den jeweiligen (Börsen-)Markt gelten-

den Erfüllungsfristen, sobald ein Ausführungsgeschäft zustande gekommen ist. 
Die gehandelten Wertpapiere werden dann dem Depot gutgeschrieben (Kauf) 
bzw. belastet (Verkauf); entsprechend wird der zu zahlende Betrag dem 
Verrechnungskonto belastet oder gutgeschrieben.

–  �Festpreisgeschäft: Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wurde, 
erfolgen die Lieferung der Wertpapiere und die Zahlung des geschuldeten Kauf
preises im Rahmen der für das jeweilige Wertpapier geltenden Erfüllungsfristen.

–  �Zeichnung: Bei erfolgter Zuteilung werden die Wertpapiere dem Depot gutge-
schrieben und der zu zahlende Betrag wird dem Verrechnungskonto belastet.

Die Einzelheiten der Erfüllung von Kommissions- und Festpreisgeschäften werden 
in den „Vereinbarungen zum Direkt-Depot“, Nr. 10–12 geregelt.

3. Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen im Wertpapiergeschäft
Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzu
führenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. Insbesondere sind folgende 
Risiken zu nennen:
–  �Kursänderungsrisiko/Risiko rückläufiger Anteilspreise,
–  �Bonitätsrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko) des Emittenten,
–  �Totalverlustrisiko.
Der Preis eines Wertpapiers kann Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterlie-
gen, auf die die ING‑DiBa keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete 
Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indika-
tor für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. 
Ausführliche Informationen enthält die Broschüre „Basisinformationen über Ver-
mögensanlagen in Wertpapieren“, die Sie bei der ING-DiBa anfordern können bzw. 
die wir Ihnen mit der Eröffnungsbestätigung zur Verfügung stellen. Wir weisen 
darauf hin, dass diese Informationen keine Anlageberatung darstellen, sondern 
nur dazu dienen, Ihnen Ihre eigenen Anlageentscheidungen zu erleichtern.

4. Preise
Die aktuellen Preise für die von der ING‑DiBa erbrachten Dienstleistungen für die 
Depotführung und die Ausführung von Wertpapiergeschäften ergeben sich aus 
dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Im Übrigen gilt Nr. 12 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“.

5. Kosten und Steuern
Einkünfte aus Finanzinstrumenten sind in der Regel steuerpflichtig. Das Gleiche 
gilt für Gewinne aus dem Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren. 
Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- und Ausland) können bei der 
Auszahlung von Erträgen oder Veräußerungserlösen Kapitalertrag- und/oder sons-
tige Steuern anfallen (z. B. Withholding Tax nach US-amerikanischem Steuerrecht), 
die an die jeweiligen Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an den 
Kunden ausbezahlten Betrag mindern. In Einzelfällen können dem Depotinhaber 
noch weitere Steuern entstehen, die nicht über die ING‑DiBa gezahlt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn der Kunde im Ausland steuerpflichtig ist. Bei Fragen sollte 
sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen 
Berater wenden. 
Ggf. anfallende Kosten durch Dritte (z. B. fremde Auslagen) sind vom Kunden zu 
tragen. Dies gilt insbesondere, falls bei der Identifizierung nach § 154 Abgabenord-
nung (AO) durch Dritte Kosten in Rechnung gestellt werden. Eigene Kosten (z. B. 
für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selbst zu tragen. Für die Nutzung des 
Telebanking unter der Telefonnummer 0180 2 / 34 22 97 entstehen dem Kunden 
pro Anruf für Inlandsgespräche aus dem Festnetz zusätzliche Kosten in Höhe von 
6 Cent (max. 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen). Zusätzliche Telekommuni-
kationskosten berechnet die ING‑DiBa nicht.

6. Pfandrecht
Der Kreditnehmer und die ING‑DiBa sind sich darüber einig, dass die ING‑DiBa ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische 
Geschäftsstelle der ING‑DiBa im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat 
oder noch erlangen wird. Die ING‑DiBa erwirbt ein Pfandrecht auch an den 
Ansprüchen, die dem Kreditnehmer gegen die ING‑DiBa aus der bankmäßigen 
Geschäftsbeziehung zustehen oder künftig zustehen werden.
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten 
Ansprüche, die der ING‑DiBa mit ihren sämtlichen in- und ausländischen 
Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsbeziehung gegen den Kreditneh-
mer zustehen. Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die 
Verfügungsgewalt der ING‑DiBa, dass sie nur für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlungen zur Einlösung eines Wechsels), 
erstreckt sich das Pfandrecht der ING‑DiBa nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für 
die Wertpapiere, die die ING‑DiBa im Ausland für den Kreditnehmer verwahrt. 
Unterliegen dem Pfandrecht der ING‑DiBa Wertpapiere, ist der Kreditnehmer 
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und 
Gewinnanteilscheine zu verlangen.

7. Einlagensicherung 
Die ING‑DiBa ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher 
Banken e. V. angeschlossen. Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds 
geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen“ beschrieben.

8. Mindestlaufzeit des Vertrags
Für den Depotvertrag ist keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kündigung des 
Depotvertrags muss der Kunde die verwahrten Wertpapiere auf ein anderes Depot 
übertragen oder veräußern.

9. Vertragssprache und Kommunikation
(1) Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation zwi-
schen dem Kunden und der ING‑DiBa während der Laufzeit des Vertrags ist 
Deutsch. Alle Geschäftsbedingungen stehen ausschließlich in deutscher Sprache 
zur Verfügung.
(2) Kommunikationswege
Der Kunde kann mit der ING‑DiBa per Internet (www.ing-diba.de), E-Mail  
(info@ing-diba.de), telefonisch (069 / 50 50 90 69), per Telefax (069 / 27 222 664 44) 
oder unter der in den Geschäftsbedingungen genannten Postadresse kommunizie-
ren. Sofern die Kommunikationsmittel nicht nach den Vereinbarungen über das 
Direkt-Depot oder den Vereinbarungen für den Direkthandel beschränkt sind, 
kann der Kunde diese Zugangsmedien auch für die Erteilung von Aufträgen nut-
zen. Sofern die ING‑DiBa bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kom-
munikationsmittel nicht erreichbar ist, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes 
dieser Kommunikationsmittel auszuweichen. Die Bank wird mit dem Kunden mit-
tels Briefpost, Online-Diensten (Internet, E-Mail, Post-Box), Telefon und Telefax 
kommunizieren.

10. Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Depotinhaber und ING‑DiBa gilt deutsches 
Recht. Die ING‑DiBa legt das Recht der Bundesrepublik Deutschland auch der vor-
vertraglichen Beziehung zugrunde. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

11. Mitteilungspflicht des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet, eine Änderung von Name, Anschrift oder Referenzkonto 
unverzüglich der ING‑DiBa mitzuteilen.

12. Leistungsvorbehalt
Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, außer dieser ist ausdrücklich vereinbart.

13. Vertragliche Kündigungsregeln
Für den Depotvertrag gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen“ für den Kunden und die ING‑DiBa festgelegten Kündigungsregeln.

Korrekturabzug
Druckfreigabe
Bank

Druckfreigabe
Agentur

Korrekturabzug
Druckfreigabe
Bank

Druckfreigabe
Agentur

Nochmaliger
Korrekturabzug Bank

Nach Korrektur 
druckfrei

Nochmaliger
Korrekturabzug Agentur Datum & Unterschrift

Inhaltsverzeichnis Wesentliche Informationen zum Direkt-Depot

62.300_0611_1396_26.indd   2 08.06.11   08:59



3

4. Preise
Die aktuellen Preise für die von der ING‑DiBa erbrachten Dienstleistungen für die 
Depotführung und die Ausführung von Wertpapiergeschäften ergeben sich aus 
dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Im Übrigen gilt Nr. 12 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“.

5. Kosten und Steuern
Einkünfte aus Finanzinstrumenten sind in der Regel steuerpflichtig. Das Gleiche 
gilt für Gewinne aus dem Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren. 
Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- und Ausland) können bei der 
Auszahlung von Erträgen oder Veräußerungserlösen Kapitalertrag- und/oder sons-
tige Steuern anfallen (z. B. Withholding Tax nach US-amerikanischem Steuerrecht), 
die an die jeweiligen Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an den 
Kunden ausbezahlten Betrag mindern. In Einzelfällen können dem Depotinhaber 
noch weitere Steuern entstehen, die nicht über die ING‑DiBa gezahlt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn der Kunde im Ausland steuerpflichtig ist. Bei Fragen sollte 
sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen 
Berater wenden. 
Ggf. anfallende Kosten durch Dritte (z. B. fremde Auslagen) sind vom Kunden zu 
tragen. Dies gilt insbesondere, falls bei der Identifizierung nach § 154 Abgabenord-
nung (AO) durch Dritte Kosten in Rechnung gestellt werden. Eigene Kosten (z. B. 
für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selbst zu tragen. Für die Nutzung des 
Telebanking unter der Telefonnummer 0180 2 / 34 22 97 entstehen dem Kunden 
pro Anruf für Inlandsgespräche aus dem Festnetz zusätzliche Kosten in Höhe von 
6 Cent (max. 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen). Zusätzliche Telekommuni-
kationskosten berechnet die ING‑DiBa nicht.

6. Pfandrecht
Der Kreditnehmer und die ING‑DiBa sind sich darüber einig, dass die ING‑DiBa ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische 
Geschäftsstelle der ING‑DiBa im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat 
oder noch erlangen wird. Die ING‑DiBa erwirbt ein Pfandrecht auch an den 
Ansprüchen, die dem Kreditnehmer gegen die ING‑DiBa aus der bankmäßigen 
Geschäftsbeziehung zustehen oder künftig zustehen werden.
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten 
Ansprüche, die der ING‑DiBa mit ihren sämtlichen in- und ausländischen 
Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsbeziehung gegen den Kreditneh-
mer zustehen. Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die 
Verfügungsgewalt der ING‑DiBa, dass sie nur für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlungen zur Einlösung eines Wechsels), 
erstreckt sich das Pfandrecht der ING‑DiBa nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für 
die Wertpapiere, die die ING‑DiBa im Ausland für den Kreditnehmer verwahrt. 
Unterliegen dem Pfandrecht der ING‑DiBa Wertpapiere, ist der Kreditnehmer 
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und 
Gewinnanteilscheine zu verlangen.

7. Einlagensicherung 
Die ING‑DiBa ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher 
Banken e. V. angeschlossen. Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds 
geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen“ beschrieben.

8. Mindestlaufzeit des Vertrags
Für den Depotvertrag ist keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kündigung des 
Depotvertrags muss der Kunde die verwahrten Wertpapiere auf ein anderes Depot 
übertragen oder veräußern.

9. Vertragssprache und Kommunikation
(1) Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation zwi-
schen dem Kunden und der ING‑DiBa während der Laufzeit des Vertrags ist 
Deutsch. Alle Geschäftsbedingungen stehen ausschließlich in deutscher Sprache 
zur Verfügung.
(2) Kommunikationswege
Der Kunde kann mit der ING‑DiBa per Internet (www.ing-diba.de), E-Mail  
(info@ing-diba.de), telefonisch (069 / 50 50 90 69), per Telefax (069 / 27 222 664 44) 
oder unter der in den Geschäftsbedingungen genannten Postadresse kommunizie-
ren. Sofern die Kommunikationsmittel nicht nach den Vereinbarungen über das 
Direkt-Depot oder den Vereinbarungen für den Direkthandel beschränkt sind, 
kann der Kunde diese Zugangsmedien auch für die Erteilung von Aufträgen nut-
zen. Sofern die ING‑DiBa bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kom-
munikationsmittel nicht erreichbar ist, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes 
dieser Kommunikationsmittel auszuweichen. Die Bank wird mit dem Kunden mit-
tels Briefpost, Online-Diensten (Internet, E-Mail, Post-Box), Telefon und Telefax 
kommunizieren.

10. Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Depotinhaber und ING‑DiBa gilt deutsches 
Recht. Die ING‑DiBa legt das Recht der Bundesrepublik Deutschland auch der vor-
vertraglichen Beziehung zugrunde. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

11. Mitteilungspflicht des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet, eine Änderung von Name, Anschrift oder Referenzkonto 
unverzüglich der ING‑DiBa mitzuteilen.

12. Leistungsvorbehalt
Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, außer dieser ist ausdrücklich vereinbart.

13. Vertragliche Kündigungsregeln
Für den Depotvertrag gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen“ für den Kunden und die ING‑DiBa festgelegten Kündigungsregeln.

14. Rechtsbehelfsmöglichkeit/Außergerichtliche Streitbeilegung
(1) In Streitfällen kann sich der Kunde zur außergerichtlichen Streitbeilegung 
schriftlich an den Ombudsmann der privaten Banken, Bundesverband deutscher 
Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, wenden. Weitere Informationen sind 
erhältlich unter www.bankenverband.de/ombudsmann
(2) Wegen Streitigkeiten aus der Anwendung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
(ZAG), der Regelungen für Zahlungsdienste (§§ 675c–676c BGB) oder von Artikel 
248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch kann der Kunde unbe-
schadet seines Rechts, die Gerichte oder den Ombudsmann anzurufen, die 
Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist, 
und/oder Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
einlegen.

15. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch 
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: ING‑DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 106, 
60486 Frankfurt am Main, Telefax: 069 / 27 222 27, E-Mail: info@ing-diba.de

Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur  
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wert-
ersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-
tungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflich-
tungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt  
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für 
uns mit deren Empfang.

Besonderer Hinweis: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge-
übt haben.

Für die einzelnen Wertpapiergeschäfte, die auf dem Finanzmarkt Schwankungen 
unterliegen, besteht kein Widerrufsrecht. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die Ver‑
wahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in 
Urkunden verbrieft sind (nachstehend Wertpapiere).

1. Erwerb von Wertpapieren/Formen des Wertpapiergeschäfts
(1) Erwerb von Wertpapieren
Über die ING‑DiBa kann der Kunde nur Wertpapiere erwerben, die zur Girosam-
melverwahrung oder einer ähnlichen Form der Verwahrung zugelassen sind, die 
eine mittelbare Verwahrung durch die ING‑DiBa ermöglicht.
(2) Kommissions-/Festpreisgeschäfte
Die ING‑DiBa und der Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommis
sionsgeschäften (a) oder Festpreisgeschäften (b) ab.
(a) Kommissionsgeschäfte
Führt die ING‑DiBa Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapie-
ren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden mit einem 
anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Ver-
kaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauftragt einen anderen Kom-
missionär (Zwischenkommissionär), ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Im 
Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse kann der Auftrag des Kunden 
auch gegen die ING‑DiBa oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt 
werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.
(b) Festpreisgeschäfte
Vereinbaren die ING‑DiBa und der Kunde miteinander für das einzelne Geschäft 
einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufver-
trag zustande; dementsprechend übernimmt die ING‑DiBa vom Kunden die Wert-
papiere als Käuferin oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als Verkäuferin. Die 
ING‑DiBa berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen 
Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).

2. Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte
Die ING‑DiBa führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausfüh-
rungsgrundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der Vereinba-
rungen zum Direkt-Depot. Die ING‑DiBa ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze 
entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen 
der Ausführungsgrundsätze wird die ING‑DiBa den Kunden jeweils informieren.

3. Usancen/Unterrichtung/Preis
(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am Ausfüh-
rungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); 
daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der 
ING‑DiBa.
(2) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die ING‑DiBa den Kunden unverzüglich 
unterrichten. Der Kunde erhält eine entsprechende Bestätigung im Internetbroke-
rage sowie eine Abrechnung per Post oder über seine Post-Box. Wurde der Auftrag 
des Kunden im elektronischen Handel an einer Börse gegen die ING‑DiBa oder 
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den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten 
Benachrichtigung.
(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Auslagen
Die ING‑DiBa rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts 
ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen einschließlich fremder Kosten 
in Rechnung zu stellen.

4. Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestands
Die ING‑DiBa ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugs-
rechten nur insoweit verpflichtet, als das frei verfügbare Guthaben („Buying 
Power“) bzw. der Depotbestand des Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt die 
ING‑DiBa den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden 
unverzüglich unterrichten.

5. Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der ING‑DiBa bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das 
Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen
(1) Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für 
eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berück-
sichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird 
er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so 
wird die ING‑DiBa den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen.
(2) Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden 
Monats gültig (Monatsultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats eingehen-
der Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, für den nächsten 
Monat vorgemerkt. Die ING‑DiBa wird den Kunden über die Gültigkeitsdauer sei-
nes Auftrags unverzüglich unterrichten.
(3) Zeichnungsaufträge
Zeichnungsaufträge sind bis zum ersten Handelstag des gezeichneten Wertpapiers 
gültig. Über die Abgabe eines Zeichnungsauftrags erhält der Kunde keine separate 
Bestätigung. Die Information über eine Berücksichtigung im Rahmen der Zutei-
lung erfolgt durch eine entsprechende Abrechnung.

7. �Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von 
Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind für 
die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte Aufträge zum Kauf 
oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten Tages des 
Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf 
ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den maßgeblichen ausländischen 
Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugs-
rechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.

8. Erlöschen laufender Aufträge
(1) �Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von Bezugs‑

rechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, Umstellung auf Namens‑
aktien

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländischen 
Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen Ausschüttungen, 
der Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien, der Einräumung von Bezugsrech-
ten oder einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handels-
tages, an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte bzw. 
als Inhaberaktien gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausfüh-
rungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungsquote teil
eingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktien
splittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des Handelstages vor 
dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. mit dem verän-
derten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.
(2) Kursaussetzung
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen beson-
derer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursaussetzung), erlö-
schen sämtliche an diesem Ausführungsplatz auszuführenden Kundenaufträge für 
die betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedingungen des Ausführungsplatzes 
dies vorsehen. 
(3) Benachrichtigung
Über das Erlöschen eines Kundenauftrags wird die ING‑DiBa den Kunden unver
züglich benachrichtigen.

9. Haftung der ING‑DiBa bei Kommissionsgeschäften
Die ING‑DiBa haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts 
durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwischenkommissio-
närs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haftet die ING‑DiBa bei der 
Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung.

10. Erfüllung im Inland
Die ING‑DiBa erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgen- 
den Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im Aus-
land vorsehen.

11. Anschaffung im Inland
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die ING‑DiBa dem Kunden, sofern die Wert
papiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapiersammelbank 
(Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand 
– Girosammel-Depotgutschrift (GS-Gutschrift). Wertpapiere, die nicht zur Giro-
sammelverwahrung zugelassen sind, schafft die ING‑DiBa für den Kunden nicht 
an. Die Verwahrung von Wertpapieren in Streifbandverwahrung ist ausgeschlossen. 
Sie erfolgt auch dann nicht, wenn der Kunde die Wertpapiere auf sein Direkt-
Depot übertragen lassen will.

12. Anschaffung im Ausland
(1) Anschaffungsvereinbarung
Die ING‑DiBa schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn
–  �sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder ausländischen Wertpapieren im 

Ausland ausführt oder
–  �sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäfts ausländische Wertpapiere ver

kauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich gehandelt werden, oder
–  �sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren ausführt 

oder dem Kunden ausländische Wertpapiere im Wege eines Festpreisgeschäfts 
verkauft, die zwar im Inland börslich oder außerbörslich gehandelt, üblicherwei-
se aber im Ausland angeschafft werden.

Effektiv verwahrte Wertpapiere schafft die ING‑DiBa nicht an.
(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die ING‑DiBa wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwah-
ren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausländischen Verwahrer (z. B. 
die Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene ausländische 
Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt den 
Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts und den für den oder die 
ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die ING‑DiBa wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der 
Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpapieren 
oder eine andere im Lagerland übliche gleichwertige Rechtsstellung verschaffen 
und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Kunden halten. Hierüber erteilt 
sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe 
des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).
(4) Deckungsbestand
Die ING‑DiBa braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm erteil
ten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbe-
stand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für die 
Kunden und für die ING‑DiBa verwahrten Wertpapieren derselben Gattung. Ein 
Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt daher anteilig alle wirt-
schaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbestand als 
Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sons-
tige von der ING‑DiBa nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im 
Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen 
sollten.
(5) Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Abs. 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, 
so ist die ING‑DiBa nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis zurückzuerstat-
ten.

13. Depotauszug
Die ING‑DiBa erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug. 
Hat der Kunde mit der ING‑DiBa die Nutzung der elektronischen Post-Box verein-
bart, wird der Jahresdepotauszug per Post-Box zur Verfügung gestellt. Wünscht 
der Kunde den postalischen Versand des Depotauszugs, kann er die Nutzung der 
Post-Box jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen schriftlich oder telefonisch zum 
Monatsende kündigen.

14. Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung
(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die ING‑DiBa für die Einlösung von 
Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapieren 
bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen 
sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrie-
ben, dass die ING‑DiBa den Betrag erhält, und zwar auch dann, wenn die Papiere 
bei der ING‑DiBa selbst zahlbar sind. Die ING‑DiBa besorgt neue Zins-, Gewinnan
teil- und Ertragsscheinbögen (Bogenerneuerung).
(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem ausländi
schen Verwahrer.
(3) Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die ING‑DiBa den 
Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung anhand der 
Veröffentlichungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer Auslosung von im 
Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuldverschreibungen, die anhand deren 
Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die ING‑DiBa nach ihrer 
Wahl den Kunden für die ihnen in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wertpa-
piere entweder Urkundennummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in 
einer internen Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallen-
den Betrags auf die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Auf-
sicht einer neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter 
Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage durchgeführt werden, 
sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.
(4) Einlösung in fremder Währung
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheine sowie fällige Wertpapiere in aus-
ländischer Währung/ausländischen Währungen oder Rechnungseinheiten einge-
löst, wird die ING‑DiBa den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser 
Währung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser Währung unterhält. 
Andernfalls wird sie dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist.

15. �Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuld‑
verschreibungen

(1) Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die ING‑DiBa den Kunden benach-
richtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den „Wertpapier-Mitteilungen“ 
erschienen ist. Soweit die ING‑DiBa bis zum Ablauf des vorletzten Tages des 
Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des Kunden erhalten hat, wird sie 
sämtliche zum Depotbestand des Kunden gehörenden inländischen Bezugsrechte 
bestens verkaufen; ausländische Bezugsrechte darf die ING‑DiBa gemäß den im 
Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.

(2) Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus 
Wandelschuldverschreibungen wird die ING‑DiBa den Kunden mit der Bitte um 
Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den „Wertpapier-Mitteilun
gen“ hingewiesen worden ist.

16. Weitergabe von Nachrichten
Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen veröffentlicht, die die 
Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der ING‑DiBa solche Informatio-
nen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenverwahrer 
übermittelt, so wird die ING‑DiBa dem Kunden diese Informationen zur Kenntnis 
geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken 
können und die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen 
erforderlich ist. So wird sie insbesondere Informationen über
–  gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,
–  freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,
–  Sanierungsverfahren
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterbleiben, wenn 
die Information bei der ING‑DiBa nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die vom 
Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil 
die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden stehen.

17. Prüfungspflicht der ING‑DiBa
Die ING‑DiBa prüft anhand der Bekanntmachungen in den „Wertpapier-Mitteilun
gen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese von Verlust
meldungen (Opposition, Zahlungssperren und dergleichen) betroffen sind. Die 
Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapierurkun-
den erfolgt auch nach Einlieferung.

18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden
(1) Urkundenumtausch
Die ING‑DiBa darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Einreichung von 
Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich im 
Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageentscheidung verbunden ist 
(wie z. B. nach der Fusion der Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei 
inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber 
unterrichtet.
(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapier
eigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so können sie zum Zwe
cke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland 
verwahrte Urkunden werden soweit möglich dem Kunden auf Verlangen zur Ver
fügung gestellt. Der Kunde wird über die Ausbuchung, die Möglichkeit der 
Auslieferung und die mögliche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, 
so kann die ING‑DiBa die Urkunden nach Ablauf einer Frist von 2 Monaten nach 
Absendung der Mitteilung an den Kunden vernichten.

19. Haftung
(1) Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die ING‑DiBa für jedes  
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, 
haftet die ING‑DiBa auch für die Erfüllung der Pflichten der Clearstream Banking 
AG.
(2) Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung der 
ING‑DiBa auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten 
ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwah-
rung durch die Clearstream Banking AG oder einen anderen inländischen 
Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung durch eine eigene ausländische 
Geschäftsstelle haftet die ING‑DiBa für deren Verschulden.

20. Sonstiges
(1) Auskunftsersuchen  
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden 
oder die ein Kunde von der ING‑DiBa im Inland oder im Ausland verwahren lässt, 
unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten 
der ING‑DiBa oder des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser Rechts-
ordnung, die auch die Offenlegung des Namens des Kunden vorsehen kann. Die 
ING‑DiBa wird entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit 
sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.
(2) Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde in- oder ausländische 
Wertpapiere von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verfügungen über 
den Depotbestand können ausschließlich in Form von Depotüberträgen zuguns-
ten des der ING‑DiBa anzugebenden Auslieferungsdepots erfolgen. Eine effektive 
Ein- oder Auslieferung von Wertpapieren ist nicht möglich.
(3) Telefonische Erteilung von Kauf- und/oder Verkaufsaufträgen
Bei Entgegennahme von telefonisch erteilten Kauf- und/oder Verkaufsaufträgen ist 
die ING‑DiBa zum Zwecke der Minimierung von möglichen Missverständnissen 
berechtigt, alle diesbezüglichen Gespräche aufzuzeichnen. Die ING‑DiBa trifft alle 
notwendigen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes zu 
wahren.
(4) Abtretung/Verpfändung
Ansprüche des Depotinhabers aus Direkt-Depots können an Dritte weder abgetre-
ten noch verpfändet werden.

21. Preise
Die Preise ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis und werden bei 
Fälligkeit belastet.
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(2) Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus 
Wandelschuldverschreibungen wird die ING‑DiBa den Kunden mit der Bitte um 
Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den „Wertpapier-Mitteilun
gen“ hingewiesen worden ist.

16. Weitergabe von Nachrichten
Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen veröffentlicht, die die 
Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der ING‑DiBa solche Informatio-
nen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenverwahrer 
übermittelt, so wird die ING‑DiBa dem Kunden diese Informationen zur Kenntnis 
geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken 
können und die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen 
erforderlich ist. So wird sie insbesondere Informationen über
–  gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,
–  freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,
–  Sanierungsverfahren
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterbleiben, wenn 
die Information bei der ING‑DiBa nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die vom 
Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil 
die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden stehen.

17. Prüfungspflicht der ING‑DiBa
Die ING‑DiBa prüft anhand der Bekanntmachungen in den „Wertpapier-Mitteilun
gen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese von Verlust
meldungen (Opposition, Zahlungssperren und dergleichen) betroffen sind. Die 
Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapierurkun-
den erfolgt auch nach Einlieferung.

18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden
(1) Urkundenumtausch
Die ING‑DiBa darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Einreichung von 
Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich im 
Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageentscheidung verbunden ist 
(wie z. B. nach der Fusion der Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei 
inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber 
unterrichtet.
(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapier
eigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so können sie zum Zwe
cke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland 
verwahrte Urkunden werden soweit möglich dem Kunden auf Verlangen zur Ver
fügung gestellt. Der Kunde wird über die Ausbuchung, die Möglichkeit der 
Auslieferung und die mögliche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, 
so kann die ING‑DiBa die Urkunden nach Ablauf einer Frist von 2 Monaten nach 
Absendung der Mitteilung an den Kunden vernichten.

19. Haftung
(1) Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die ING‑DiBa für jedes  
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, 
haftet die ING‑DiBa auch für die Erfüllung der Pflichten der Clearstream Banking 
AG.
(2) Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung der 
ING‑DiBa auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten 
ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwah-
rung durch die Clearstream Banking AG oder einen anderen inländischen 
Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung durch eine eigene ausländische 
Geschäftsstelle haftet die ING‑DiBa für deren Verschulden.

20. Sonstiges
(1) Auskunftsersuchen  
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden 
oder die ein Kunde von der ING‑DiBa im Inland oder im Ausland verwahren lässt, 
unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten 
der ING‑DiBa oder des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser Rechts-
ordnung, die auch die Offenlegung des Namens des Kunden vorsehen kann. Die 
ING‑DiBa wird entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit 
sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.
(2) Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde in- oder ausländische 
Wertpapiere von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verfügungen über 
den Depotbestand können ausschließlich in Form von Depotüberträgen zuguns-
ten des der ING‑DiBa anzugebenden Auslieferungsdepots erfolgen. Eine effektive 
Ein- oder Auslieferung von Wertpapieren ist nicht möglich.
(3) Telefonische Erteilung von Kauf- und/oder Verkaufsaufträgen
Bei Entgegennahme von telefonisch erteilten Kauf- und/oder Verkaufsaufträgen ist 
die ING‑DiBa zum Zwecke der Minimierung von möglichen Missverständnissen 
berechtigt, alle diesbezüglichen Gespräche aufzuzeichnen. Die ING‑DiBa trifft alle 
notwendigen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes zu 
wahren.
(4) Abtretung/Verpfändung
Ansprüche des Depotinhabers aus Direkt-Depots können an Dritte weder abgetre-
ten noch verpfändet werden.

21. Preise
Die Preise ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis und werden bei 
Fälligkeit belastet.

1. Leistungsangebot
Im Rahmen eines Wertpapier-Sparplans kann der Kunde die ING‑DiBa als Kommis-
sionärin mit dem regelmäßigen Erwerb bestimmter Wertpapiere beauftragen. Die 
sparplanfähigen Wertpapiere können im Internet unter www.ing-diba.de eingese-
hen oder telefonisch erfragt werden. 

2. Eröffnung/Verrechnungskonto/Änderung/Kündigung
Die Beauftragung eines Wertpapier-Sparplans kann online, telefonisch oder schrift-
lich erfolgen. Eine Auftragsbestätigung wird nicht erstellt. 
Für die Führung des Wertpapier-Sparplans ist ein Direkt-Depot bei der ING‑DiBa 
Voraussetzung. Grundsätzlich dient das bestehende Verrechnungskonto für das 
Direkt-Depot auch als Verrechnungskonto für den Sparplan. Die Sparplanrate kann 
per Lastschrift von dem Referenzkonto (Girokonto) eingezogen werden, das der 
ING‑DiBa zum Verrechnungskonto vorliegt.
Der Kunde kann die Anteilskäufe jederzeit aussetzen, erhöhen, reduzieren (auf nicht 
weniger als den jeweiligen Mindestanlagebetrag) oder einstellen/kündigen. Eine 
Änderung oder Kündigung des Sparplans wird für den nächsten Ausführungstermin 
berücksichtigt, wenn die Änderung oder Kündigung bis spätestens 3 Bankarbeitsta-
ge vor dem entsprechenden Ratenspartermin vorliegt. Andernfalls wird die Ände-
rung für den folgenden Ausführungstermin berücksichtigt.

3. Auftragsausführung
Dem Kunden stehen mindestens 2 Ausführungstermine pro Monat für einen Spar-
plan zur Auswahl. Über den regelmäßigen Erwerb hinaus können zusätzliche Kauf-
aufträge erteilt werden. Der Mindestanlagebetrag pro Wertpapierkauf kann auf 
www.ing-diba.de eingesehen werden.
Anteile für Wertpapier-Sparpläne wird die ING‑DiBa über Xetra oder im Direkthan-
del, im Fall von aktiv gemanagten Fonds ausschließlich über die emittierenden Ka-
pitalanlagegesellschaften/Kreditinstitute für den Kunden erwerben. Dies gilt auch 
dann, wenn die betreffenden Wertpapiere an der Börse gehandelt werden. Der Er-
werb der Wertpapiere erfolgt innerhalb von 3 Bankarbeitstagen ab Ausführungster-
min bzw. Auftragserteilung für zusätzliche Käufe. Über die Ausführung wird eine 
Wertpapiereinzel- oder Wertpapiersammelabrechnung erstellt.

4. Abrechnung/Kosten
Die Abrechnung der Anteile erfolgt aufgrund der Abrechnungen, die die ING‑DiBa 
von den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften/Kreditinstituten oder über Xetra 
erhält. Soweit der Sparplanbetrag das Ein- oder Mehrfache eines Anteils zum Aus-
gabepreis übersteigt, werden für den überschreitenden Betrag – mit bis zu 5 Dezi-
malstellen – Bruchteilsrechte von Anteilen erworben.
Bei aktiv gemanagten Fonds enthält die Abrechnung den Ausgabeaufschlag gemäß 
Verkaufsprospekt. Wenn der Erwerb über die ING‑DiBa zu einem Rabatt auf den 
Ausgabeaufschlag führt, kann dies der Abrechnung entnommen werden. Rabatte 
können sich jederzeit ändern. Die jeweils gültigen Ausgabeaufschläge und Rabatte 
können auf www.ing-diba.de eingesehen werden.

5. Ausschüttung
Wenn die sparplanfähigen Investmentfonds Erträge ausschütten, werden diese – ab 
einem von der ING‑DiBa festgelegten Mindestausschüttungsbetrag und vorbehalt-
lich der Lieferbarkeit neuer Anteile – zum Ausschüttungstag automatisch in Antei-
len des ausschüttenden Wertpapiers wieder angelegt. Die automatische Wiederan-
lage erfolgt für alle sparplanfähigen Wertpapiere.

6. Verkäufe
Der teilweise oder vollständige Verkauf von Wertpapieren, die über einen Wertpa-
pier-Sparplan erworben wurden, ist jederzeit möglich. Der laufende Wertpapier-
Sparplan wird dadurch nicht verändert.

7. Auszahlplan
Der Kunde kann die ING‑DiBa damit beauftragen, regelmäßig Anteile aus seinem 
Direkt-Depot zu verkaufen. Die Anteile, für die dies möglich ist, die Mindestver-
kaufssumme und die möglichen Ausführungstermine für einen Auszahlplan teilt die 
ING‑DiBa auf Anfrage mit. Die Auszahlung der Beträge erfolgt ausschließlich auf das 
Verrechnungskonto.

8. Dynamisierung
Die mit der ING‑DiBa vereinbarte Sparplanrate kann jährlich automatisch erhöht 
werden. Der Kunde der ING‑DiBa kann vereinbaren, dass sich seine regelmäßigen 
Zahlungen zum 01. Januar eines jeden Jahres um einen festgelegten Prozentsatz 
erhöhen (automatische Dynamisierung). Diese Vereinbarung kann der Kunde jeder-
zeit aufheben.

9. �Umbenennung, Änderung der Kennnummer und Zusammenlegung 
von Investmentfonds

Bei Fondsfusionen, Umbenennung oder Änderung der WKN/ISIN wird die ING‑DiBa 
den Kunden unverzüglich unterrichten. Bestehende Sparpläne werden bis zu einer 
anderslautenden Weisung des Kunden unverändert weitergeführt. Widerspricht 
der Kunde der Umstellung auf den umbenannten oder fusionierten Fonds nicht 
innerhalb von 6 Wochen nach der entsprechenden Mitteilung, gilt die Umstellung 
des Sparplans als genehmigt. Die ING‑DiBa wird den Kunden in ihrer Mitteilung auf 
diese Rechtsfolge hinweisen.

10. Depotübertrag (nur vollständige Anteile)
Bei einem Übertrag von Wertpapieren in ein bei einem Fremdinstitut geführtes 
Depot wird die ING‑DiBa nur ganze Anteile übertragen. Im Depot verwahrte Bruch-
stücke/Spitzen werden von der ING‑DiBa veräußert und der Gegenwert dem Ver-
rechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.
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Diese Sonderbedingungen gelten ergänzend zu den Vereinbarungen zum Direkt-
Depot für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren im sogenannten Direkthandel. 
Im Falle von Abweichungen dieser Sonderbedingungen von den Vereinbarungen 
zum Direkt-Depot gelten die Regelungen dieser Sonderbedingungen vorrangig. 

1. Leistungsangebot
Der Kunde kann der ING‑DiBa Aufträge zum Kauf oder Verkauf ausgewählter Wert
papiere im sogenannten Direkthandel erteilen. Der Direkthandel bietet die Mög
lichkeit zur Ordererteilung über außerbörsliche oder börsliche, über die Tradegate 
Exchange, angeschlossene Handelspartner. Die ING‑DiBa leitet diese Aufträge als 
Kommissionärin im eigenen Namen für Rechnung des Kunden an den jeweiligen 
Handelspartner weiter. Eine Liste der an den Direkthandel angeschlossenen Han
delspartner, Informationen zu deren Handelszeiten und Limitierungsmöglichkeiten 
sowie die jeweils geltenden Mistrade-Regelungen bzw. die Geschäftsbedingungen 
können unter www.ing-diba.de eingesehen werden. Eine Anlageberatung durch die 
ING‑DiBa findet nicht statt. 

2. Kursangaben
Die Handelspartner geben Preise an, zu denen sie bereit sind, ein Wertpapier zu 
kaufen oder zu verkaufen, sogenannte Quotes. Diese Quotes werden dem Kunden 
übermittelt. Die Quotes sind unverbindlich und stellen lediglich eine Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar.

3. Auftragserteilung
Die Ordererteilung erfolgt beim Direkthandel ausschließlich online über die Web
site oder telefonisch über die Kundenbetreuer der ING‑DiBa. Etwaige schriftliche 
Orderaufgaben können im Direkthandel nicht berücksichtigt werden. 

4. Auftragsausführung
Die Handelspartner sind nicht zum Abschluss eines Vertrags zum genannten Quote 
verpflichtet. Wird das Angebot von dem jeweiligen Handelspartner angenommen, 
erfolgt umgehend eine Bestätigung an den Kunden. Wird das Angebot nicht ange
nommen, erfolgt ebenfalls eine Benachrichtigung.
Erhält der Kunde für einen Auftrag mit dem Zusatz „nur sofort gültig“ nicht um
gehend eine Rückmeldung, liegt eine Störung des Systems vor. Der Kunde ist 
verpflichtet, sich in diesem Fall sofort telefonisch mit der ING‑DiBa in Verbindung 
zu setzen. 
Die ING‑DiBa haftet nicht für Schäden, die infolge höherer Gewalt oder infolge 
sonstiger von ihr nicht zu vertretender Vorkommnisse veranlasst oder auf nicht 
schuldhaft verursachte technische Probleme zurückzuführen sind; zu Letzteren 
zählen insbesondere Fehler in Kommunikationssystemen Dritter (z. B. der Deutschen 
Telekom AG) oder in der Hard- bzw. Software des Kunden.

5. Mistrades und Handel per Erscheinen
(1) Mistrade-Regelungen
Im Direkthandel gelten die sogenannten Mistrade-Regelungen des jeweiligen 
Handelspartners bzw. der Tradegate Exchange. Diese Mistrade-Regelungen sehen 
eine Rückabwicklungsmöglichkeit für den Fall der Bildung nicht marktgerechter 
Preise vor. Hat der Handelspartner dem Geschäft irrtümlich einen falschen Kurs 
zugrunde gelegt, der erheblich und offenkundig von dem zum Zeitpunkt des 
Zustandekommens des Geschäfts marktadäquaten Preis – dem sogenannten Re
ferenzpreis – abweicht (Mistrade), so steht dem Handelspartner bzw. der Tradegate 
Exchange gegenüber der ING‑DiBa ein vertragliches Rücktrittsrecht/Aufhe
bungsrecht zu. Die Mistrade-Regelungen gelten ausdrücklich auch im Verhältnis 
zwischen der ING‑DiBa und ihren Kunden. Die jeweiligen Regelungen können unter 
www.ing-diba.de eingesehen werden.
(2) Handel per Erscheinen 
Kunden können im Direkthandel ausgewählte Neuemissionen vor deren börslicher 
Erstnotiz handeln (Handel per Erscheinen). Diesbezüglich getätigte Transaktionen 
behalten nur dann ihre Gültigkeit, wenn die Börsennotiz zu dem im Emissions
prospekt genannten Termin und unter den dort genannten Bedingungen erfolgt. 
Bei Abweichungen bzw. Änderungen der Erstnotiz bzw. der Bedingungen liegt es im 
freien Ermessen der ING‑DiBa, die bis dahin getätigten Transaktionen aufzuheben 
bzw. zu stornieren. In diesem Fall wird die ING‑DiBa den Kunden unverzüglich 
informieren.

6. Preise
Der Ausführungskurs wird durch den jeweiligen Handelspartner festgelegt. Die 
ING‑DiBa ist berechtigt, ein Entgelt und ihre Auslagen dem Kunden in Rechnung zu 
stellen. Eine der Handelsüberwachung unterliegende Preisermittlung findet im 
Direkthandel mit außerbörslichen Handelspartnern nicht statt. Es gilt das allgemeine 
Preis- und Leistungsverzeichnis der ING‑DiBa in der jeweils aktuellen Fassung. Die 
jeweils gültigen Transaktionsgebühren können auf www.ing-diba.de eingesehen 
werden.

7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen
Ein im Direkthandel erteilter Auftrag gilt nur für eine sofortige Ausführung, sofern 
der Kunde keine anderen Ordergültigkeiten angeboten bekommt und bestätigt. 

8. Handelszeiten und Aussetzungen des Handels
Die ING‑DiBa und die für den Direkthandel angeschlossenen Handelspartner bzw. 
die Tradegate Exchange sind berechtigt, die Handelszeiten nach eigenem Ermessen 
frei festzusetzen sowie jederzeit auszuweiten oder einzuschränken. 

9. Kein Anspruch des Kunden auf den Direkthandel
Die ING‑DiBa kann ihr Leistungsangebot für den Direkthandel jederzeit modifi
zieren, weiterentwickeln oder den Zugang des Kunden zum Direkthandel vorüber
gehend oder gänzlich unterbinden. Ein Anspruch des Kunden auf Zugang zum 
Direkthandel besteht nicht. Sofern aus technischen Gründen der Direkthandel 
nicht möglich ist, kann der Kunde seine Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wert
papieren über andere Handelsplätze erteilen.

1. Anwendungsbereich
Diese Grundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde der 
ING‑DiBa zum Zwecke des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren erteilt. 
Ausführung in diesem Sinne bedeutet, dass die ING‑DiBa auf Grundlage des 
Kundenauftrags für Rechnung des Kunden mit einer anderen Partei auf einem dafür 
geeigneten Markt ein entsprechendes Ausführungsgeschäft abschließt (Kommis
sionsgeschäft). Schließen die ING‑DiBa und der Kunde unmittelbar einen Kauf
vertrag über Finanzinstrumente (Festpreisgeschäft), gilt Nr. 7. Die Ausgabe von 
Anteilen an Investmentfonds zum Ausgabepreis sowie deren Rückgabe zum Rück
nahmepreis nach Maßgabe des Investmentgesetzes unterliegt nicht den gesetz
lichen Regelungen zur bestmöglichen Orderausführung.

2. Ziel der Auftragsausführung
Kundenaufträge können regelmäßig über verschiedene Ausführungswege oder an 
verschiedenen Ausführungsplätzen ausgeführt werden, z. B. an Börsen oder an 
sonstigen Handelsplätzen, im Präsenzhandel einerseits, im elektronischen Handel 
andererseits. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ausführungswege und 
möglichen Ausführungsplätze beschrieben, die im Regelfall gleichbleibend die 
bestmögliche Ausführung im Interesse des Kunden erwarten lassen und dem Kun
den daher für den Wertpapierhandel zur Verfügung stehen.

3. Kriterien für die Auswahl der angebotenen Ausführungsplätze
Bei der Festlegung der dem Kunden zu seiner Auswahl angebotenen Ausfüh
rungsplätze geht die ING‑DiBa davon aus, dass der, unter Berücksichtigung aller 
mit dem Ausführungsgeschäft verbundenen Kosten, bestmögliche Preis vorrangig 
ist. Dazu zählen insbesondere Wertpapierkurs, Courtage sowie Ausführungs-, 
Anbindungs- und Abwicklungskosten. Die ING‑DiBa wird ferner andere relevante 
Kriterien wie z. B. Marktmodell, Liquidität, Ausführungsgeschwindigkeit, technische 
Infrastruktur, Regularien und Sicherheit der Abwicklung beachten.

4. Ausführungsplätze
Den Kunden der ING‑DiBa stehen für Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wert
papieren alle deutschen Präsenzbörsen, der elektronische Handel über Xetra, die 
Börse Frankfurt und Scoach sowie der Direkthandel über außerbörsliche Handels
partner oder die Tradegate Exchange (gemäß den „Vereinbarungen für den Direkt
handel“) zur Verfügung. Im Fall von Fonds, für die die ING‑DiBa eine Vertriebsverein
barung geschlossen hat, ist zusätzlich der Handel über die Kapitalanlagegesellschaft 
möglich. Damit die Auswahl des Ausführungsplatzes durch den Kunden auf infor
mierter Basis erfolgen kann, stellt die ING‑DiBa auf ihren Internetseiten sowie auf 
Anfrage umfassende Informationen zu den angebotenen Ausführungsplätzen und 
deren aktuelle Kursdaten zur Verfügung. 

5. Weisungen zum Ausführungsplatz
Die ING‑DiBa nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nur auf der 
Basis der Weisung eines Kunden, an welchem der unter 4. genannten Ausfüh
rungsplätze sein Auftrag ausgeführt werden soll, entgegen. Hinweis: An diese Wei
sung ist die ING‑DiBa gebunden. Der Kunde trägt daher das Risiko der Auswahl des 
geeigneten Ausführungsplatzes und sollte sich vor seiner Entscheidung über die 
möglichen Ausführungsplätze informieren (siehe Ziffer 4). Erteilt ein Kunde einen 
Auftrag ohne Weisung zu einem Ausführungsplatz, wird die ING‑DiBa die Ausführung 
des Auftrags ablehnen.
Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen werden als Weisung zur Aus
führung direkt über die Kapitalanlagegesellschaft behandelt, sofern der Kunde 
keine anderslautende Weisung erteilt.

6. Festpreisgeschäfte
Diese Ausführungsgrundsätze gelten nur eingeschränkt, wenn die ING‑DiBa und 
der Kunde miteinander einen Kaufvertrag über Finanzinstrumente zu einem festen 
oder bestimmbaren Preis schließen (Festpreisgeschäft). In diesem Fall entfällt eine 
Ausführung im oben genannten Sinne; vielmehr sind die ING‑DiBa und der Kunde 
entsprechend der vertraglichen Vereinbarung unmittelbar verpflichtet, die geschul
deten Finanzinstrumente zu liefern und den Kaufpreis zu zahlen. Dies gilt entspre
chend, wenn die ING‑DiBa im Rahmen eines öffentlichen oder privaten Angebots 
Wertpapiere zur Zeichnung anbietet (insbesondere Aktien und Zertifikate). 

7. Prüfung der Angemessenheit
Die ING‑DiBa ist verpflichtet, die Angemessenheit von Anlageentscheidungen in 
Bezug auf Kenntnisse und Erfahrungen ihrer Kunden zu prüfen. Sollte diese Prüfung 
ergeben, dass der Auftrag den Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden nicht 
entspricht, wird die ING‑DiBa diesen darüber informieren und ist berechtigt, die 
Ausführung des Auftrags abzulehnen. 

8. Restriktionen für Produkte mit erhöhten Risiken
Für Kaufaufträge für Wertpapiere der Produktgruppe E ist der Abschluss einer 
„Vereinbarung über die Teilnahme am Handel von Produkten mit erhöhten Risiken“ 
Voraussetzung. Sollte keine solche Vereinbarung mit dem Kunden vorliegen, wird 
die ING‑DiBa entsprechende Aufträge zurückweisen.

1. Kontoinhaber
Konten werden nur für natürliche Personen und auch nur auf eigene Rechnung 
geführt. [Hinweis: Die ING-DiBa eröffnet nur Konten für Personen, die im eigenen 
wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere 
nicht als Treuhänder) handeln.] Bei mehr als einem Kontoinhaber zeichnet jeder 
einzeln und das Extra-Konto wird als Oder-Konto geführt.  

2. Kontoführung/Rechnungsabschlüsse
Das Extra-Konto dient der Geldanlage. Das Guthaben auf dem Extra-Konto ist 
täglich ohne Kündigungsfrist fällig. Der Kontovertrag umfasst die Kontoführung, 
Einzahlungen, Überweisungen auf das Referenzkonto, Lastschrifteinzug vom 
Referenzkonto. Von der ING-DiBa erhält der Kontoinhaber jeweils am Ende eines 
Kalenderjahres einen Rechnungsabschluss. Einwendungen wegen Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kontoinhaber spätes-
tens vor Ablauf von 6 Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine 
Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der 6-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese 
Folge wird die ING-DiBa bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders 
hinweisen. Der Kontoinhaber kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des 
Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass das Konto zu 
Unrecht belastet oder eine Gutschrift nicht erteilt wurde. Das Extra-Konto dient 
nicht der Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgängen und nimmt nicht am 
Auslandszahlungsverkehr teil. Die ING-DiBa wird auf das Extra-Konto gezogene 
Lastschriften nicht einlösen. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, außer dieser ist 
ausdrücklich vereinbart.

3. Gebühren
Die Führung des Extra-Kontos ist kostenlos. Ggf. anfallende Kosten Dritter sind 
von dem Kontoinhaber zu tragen. Eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) hat 
der Kontoinhaber selbst zu tragen. Zusätzliche Telekommunikationskosten 
berechnet die ING‑DiBa nicht.

4. Guthabenzins, Steuern
Die Zinsen werden jährlich zum 31.12. berechnet und dem Extra-Konto gutge- 
schrieben. Hierüber erhält der Kontoinhaber von der ING‑DiBa einen Kontoauszug. 
Die ING‑DiBa ist berechtigt, den Zinssatz nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu 
ändern. Der Kontoinhaber kann den aktuellen Zinssatz jederzeit telefonisch bei 
den Kundenbetreuern der ING‑DiBa abfragen. Die jeweils aktuelle Guthabenver-
zinsung wird auch unter www.ing-diba.de/konditionen bekannt gegeben. 
Einkünfte sind steuerpflichtig. Sofern der Kontoinhaber keinen Freistellungsauf-
trag erteilt hat oder der Sparer-Pauschbetrag ausgeschöpft ist, führt die ING‑DiBa 
die Kapitalertragsteuer für ihn ab. Bei Fragen sollte sich der Kontoinhaber an die 
für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies 
gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist.

5. Einzahlungen, Verfügungen
Einzahlungen sind in jeder Höhe, Verfügungen nur bis zur Höhe des Guthabens 
möglich. Bei Verfügungen über das Gesamtguthaben bleibt das Extra-Konto 
weiterhin bestehen, es sei denn, der Kontoinhaber wünscht ausdrücklich eine 
Konto- auflösung. Einzahlungen auf Extra-Konten sind durch Überweisung, durch 
einmaligen oder regelmäßigen Lastschrifteinzug vom Referenzkonto und durch 
Barein-zahlungen bei fremden Kreditinstituten möglich. Prämienbegünstigte ver-
mögenswirksame Leistungen im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes können 
nicht auf das Extra-Konto eingezahlt werden. Die ING‑DiBa behält sich vor, als ver-
mögenswirksame Leistung gekennzeichnete Zahlungseingänge zurückzuweisen. 
Der Lastschrifteinzug vom Referenzkonto kann vom Kontoinhaber per Internet
banking, telefonisch oder schriftlich veranlasst werden. Lastschrifteinzüge vom 
Referenzkonto sind in einem Abstand von 30 Kalendertagen möglich. Die 
ING‑DiBa kann die Höhe des maximalen Lastschriftbetrags festlegen. Sie wird die 
aktuelle Betragsgröße dem Kunden auf telefonische Anfrage mitteilen. Aufträge 
zum Lastschrifteinzug von anderen Konten sind nicht möglich. Die ING‑DiBa ist 
berechtigt, die Ausführung von Aufträgen außerhalb des Telebanking und des 
Internetbanking mit Gebühren zu belegen.

6. Referenzkonto
Als Referenzkonto für Auszahlungen und Lastschrifteinzug ist nur ein Girokonto 
zugelassen, welches auf den Namen des Extra-Konto Inhabers/der Extra-Konto In-
haber lautet und bei einem inländischen Kreditinstitut geführt wird. Der Konto-
inhaber kann das Referenzkonto durch Mitteilung an die ING-DiBa einmal innerhalb 
von 30 Kalendertagen ändern. Änderungsaufträge per Telefax sind nicht möglich. 
Verfügungen wird die ING-DiBa dann nur noch zugunsten des neuen Referenzkontos 
vornehmen. Bei einem Gemeinschaftskonto (Oder-Konto) ist jeder Kontoinhaber 
allein berechtigt, der ING-DiBa ein neues Referenzkonto mitzuteilen.

7. �Vereinbarungen für Gemeinschaftskonten mit Einzelver- 
fügungsberechtigung für jeden Kontoinhaber (Oder-Konten)

Jeder Kontoinhaber kann über das Extra-Konto ohne Zustimmung des anderen 
Kontoinhabers verfügen und zulasten des Kontos alle mit der Kontoführung im 
Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen. Zur Kontolöschung bedarf es 
der Unterschrift aller Kontoinhaber.

8. Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Konto
inhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der ING‑DiBa gegenüber wider
rufen. Der Widerruf bedarf der Schriftform. Sodann können alle Kontoinhaber nur 
noch gemeinsam über das Extra-Konto verfügen. Ab Eingang der Widerrufserklä
rung bei der ING‑DiBa ist eine Teilnahme am Telebanking sowie am Internet
banking für keinen der Kontoinhaber mehr möglich.
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1. Kontoinhaber
Konten werden nur für natürliche Personen und auch nur auf eigene Rechnung 
geführt. [Hinweis: Die ING-DiBa eröffnet nur Konten für Personen, die im eigenen 
wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere 
nicht als Treuhänder) handeln.] Bei mehr als einem Kontoinhaber zeichnet jeder 
einzeln und das Extra-Konto wird als Oder-Konto geführt.  

2. Kontoführung/Rechnungsabschlüsse
Das Extra-Konto dient der Geldanlage. Das Guthaben auf dem Extra-Konto ist 
täglich ohne Kündigungsfrist fällig. Der Kontovertrag umfasst die Kontoführung, 
Einzahlungen, Überweisungen auf das Referenzkonto, Lastschrifteinzug vom 
Referenzkonto. Von der ING-DiBa erhält der Kontoinhaber jeweils am Ende eines 
Kalenderjahres einen Rechnungsabschluss. Einwendungen wegen Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kontoinhaber spätes-
tens vor Ablauf von 6 Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine 
Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der 6-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese 
Folge wird die ING-DiBa bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders 
hinweisen. Der Kontoinhaber kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des 
Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass das Konto zu 
Unrecht belastet oder eine Gutschrift nicht erteilt wurde. Das Extra-Konto dient 
nicht der Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgängen und nimmt nicht am 
Auslandszahlungsverkehr teil. Die ING-DiBa wird auf das Extra-Konto gezogene 
Lastschriften nicht einlösen. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, außer dieser ist 
ausdrücklich vereinbart.

3. Gebühren
Die Führung des Extra-Kontos ist kostenlos. Ggf. anfallende Kosten Dritter sind 
von dem Kontoinhaber zu tragen. Eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) hat 
der Kontoinhaber selbst zu tragen. Zusätzliche Telekommunikationskosten 
berechnet die ING‑DiBa nicht.

4. Guthabenzins, Steuern
Die Zinsen werden jährlich zum 31.12. berechnet und dem Extra-Konto gutge- 
schrieben. Hierüber erhält der Kontoinhaber von der ING‑DiBa einen Kontoauszug. 
Die ING‑DiBa ist berechtigt, den Zinssatz nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu 
ändern. Der Kontoinhaber kann den aktuellen Zinssatz jederzeit telefonisch bei 
den Kundenbetreuern der ING‑DiBa abfragen. Die jeweils aktuelle Guthabenver-
zinsung wird auch unter www.ing-diba.de/konditionen bekannt gegeben. 
Einkünfte sind steuerpflichtig. Sofern der Kontoinhaber keinen Freistellungsauf-
trag erteilt hat oder der Sparer-Pauschbetrag ausgeschöpft ist, führt die ING‑DiBa 
die Kapitalertragsteuer für ihn ab. Bei Fragen sollte sich der Kontoinhaber an die 
für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies 
gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist.

5. Einzahlungen, Verfügungen
Einzahlungen sind in jeder Höhe, Verfügungen nur bis zur Höhe des Guthabens 
möglich. Bei Verfügungen über das Gesamtguthaben bleibt das Extra-Konto 
weiterhin bestehen, es sei denn, der Kontoinhaber wünscht ausdrücklich eine 
Konto- auflösung. Einzahlungen auf Extra-Konten sind durch Überweisung, durch 
einmaligen oder regelmäßigen Lastschrifteinzug vom Referenzkonto und durch 
Barein-zahlungen bei fremden Kreditinstituten möglich. Prämienbegünstigte ver-
mögenswirksame Leistungen im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes können 
nicht auf das Extra-Konto eingezahlt werden. Die ING‑DiBa behält sich vor, als ver-
mögenswirksame Leistung gekennzeichnete Zahlungseingänge zurückzuweisen. 
Der Lastschrifteinzug vom Referenzkonto kann vom Kontoinhaber per Internet
banking, telefonisch oder schriftlich veranlasst werden. Lastschrifteinzüge vom 
Referenzkonto sind in einem Abstand von 30 Kalendertagen möglich. Die 
ING‑DiBa kann die Höhe des maximalen Lastschriftbetrags festlegen. Sie wird die 
aktuelle Betragsgröße dem Kunden auf telefonische Anfrage mitteilen. Aufträge 
zum Lastschrifteinzug von anderen Konten sind nicht möglich. Die ING‑DiBa ist 
berechtigt, die Ausführung von Aufträgen außerhalb des Telebanking und des 
Internetbanking mit Gebühren zu belegen.

6. Referenzkonto
Als Referenzkonto für Auszahlungen und Lastschrifteinzug ist nur ein Girokonto 
zugelassen, welches auf den Namen des Extra-Konto Inhabers/der Extra-Konto In-
haber lautet und bei einem inländischen Kreditinstitut geführt wird. Der Konto-
inhaber kann das Referenzkonto durch Mitteilung an die ING-DiBa einmal innerhalb 
von 30 Kalendertagen ändern. Änderungsaufträge per Telefax sind nicht möglich. 
Verfügungen wird die ING-DiBa dann nur noch zugunsten des neuen Referenzkontos 
vornehmen. Bei einem Gemeinschaftskonto (Oder-Konto) ist jeder Kontoinhaber 
allein berechtigt, der ING-DiBa ein neues Referenzkonto mitzuteilen.

7. �Vereinbarungen für Gemeinschaftskonten mit Einzelver- 
fügungsberechtigung für jeden Kontoinhaber (Oder-Konten)

Jeder Kontoinhaber kann über das Extra-Konto ohne Zustimmung des anderen 
Kontoinhabers verfügen und zulasten des Kontos alle mit der Kontoführung im 
Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen. Zur Kontolöschung bedarf es 
der Unterschrift aller Kontoinhaber.

8. Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Konto
inhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der ING‑DiBa gegenüber wider
rufen. Der Widerruf bedarf der Schriftform. Sodann können alle Kontoinhaber nur 
noch gemeinsam über das Extra-Konto verfügen. Ab Eingang der Widerrufserklä
rung bei der ING‑DiBa ist eine Teilnahme am Telebanking sowie am Internet
banking für keinen der Kontoinhaber mehr möglich.

9. Abtretung/Verpfändung
Guthaben auf Extra-Konten können nicht an Dritte abgetreten oder verpfändet 
werden.

10. Postanschrift
Als Postanschrift gilt die Anschrift des ersten Kontoinhabers (gemäß Kontoeröff
nungsvertrag). Alle Kontomitteilungen werden an diese Postanschrift versandt. 
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, jede Änderung der Postanschrift unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.

11. Kündigung
Der Kontoinhaber kann die Kontoverbindung – die keiner Mindestlaufzeit unter-
liegt – jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die ING-DiBa kann den  
Extra-Konto Vertrag jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündi-
gen. Die Kündigung ist schriftlich an den jeweils anderen Vertragspartner zu rich-
ten. Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die ING-DiBa auf die berechtig-
ten Belange des Kontoinhabers Rücksicht nehmen. Die Kündigungsfrist beträgt 
mindestens 2 Monate. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt bestehen.

12. Pfandrecht
Der Kontoinhaber und die ING‑DiBa sind sich darüber einig, dass der ING‑DiBa ein 
Pfandrecht an dem Guthaben einschließlich aller Zinsen auf dem Extra-Konto 
zusteht. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und 
bedingten Ansprüche, die der ING‑DiBa mit sämtlichen ihrer in- und ausländi-
schen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsbeziehung gegen den 
Kontoinhaber zustehen.

13. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch 
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: ING‑DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 106, 
60486 Frankfurt am Main, Telefax: 069 / 27 222 27, E-Mail: info@ing-diba.de

Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur  
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wert-
ersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-
tungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflich-
tungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt  
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für 
uns mit deren Empfang.

Besonderer Hinweis: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge-
übt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung 

1. �Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen 
und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

(1)	 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäfts
verbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der 
ING‑DiBa AG (im Folgenden ING‑DiBa genannt). Daneben gelten für einzelne 
Geschäftsbeziehungen (z. B. für das Wertpapiergeschäft, für den kartengestützten 
Zahlungsverkehr, für den Scheckverkehr, für den Sparverkehr, für den Überwei-
sungsverkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu die-
sen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröff
nung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der 
Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das 
Pfandrecht der ING‑DiBa (Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprü-
che dieser ausländischen Geschäftsstellen.
(2)	 Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden 
dem Kunden spätestens 2 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der ING‑DiBa im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(z. B. das Internetbanking), können die Änderungen auch auf diesem Weg angebo-
ten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die ING‑DiBa in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen von Bedingun-
gen zu Zahlungsdiensten (z. B. Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den 
von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kos-
tenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die ING‑DiBa in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1)	 Bankgeheimnis
Die ING‑DiBa ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen  
und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). 
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Informationen über den Kunden darf die ING‑DiBa nur weitergeben, wenn gesetz-
liche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die 
ING‑DiBa zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.
(2)	 Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und 
Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, 
Depot- oder sonstige der ING‑DiBa anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben 
über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.
(3)	 Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die ING‑DiBa ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister einge-
tragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre 
geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die ING‑DiBa erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn 
ihr eine anderslautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere 
Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die 
ING‑DiBa nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zuge-
stimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein 
berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der 
Auskunftserteilung entgegenstehen.
(4)	 Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die ING‑DiBa nur eigenen Kunden sowie anderen 
Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der ING‑DiBa; Mitverschulden des Kunden
(1)	 Haftungsgrundsätze
Die ING‑DiBa haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden 
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzu- 
zieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sons- 
tige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der  
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 11 dieser 
Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 
in welchem Umfang die ING‑DiBa und der Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2)	 Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, 
dass die ING‑DiBa einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die 
ING‑DiBa den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten 
weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Einholung von Bank
auskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
ING‑DiBa auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.
(3)	 Störung des Betriebs
Die ING‑DiBa haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- 
und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkomm- 
nisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im 
In- und Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden
Der Kunde kann gegen Forderungen der ING‑DiBa nur aufrechnen, wenn seine 
Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden kann die ING‑DiBa zur Klärung der Verfügungs-
berechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeug-
nisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige 
Urkunden sind auf Verlangen der ING‑DiBa in deutscher Übersetzung vorzulegen. 
Die ING‑DiBa kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvoll-
streckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte 
Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger 
Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die ING‑DiBa darf denjenigen, der darin als 
Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn 
verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies 
gilt nicht, wenn der ING‑DiBa bekannt ist, dass der dort Genannte (z. B. nach 
Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt 
ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6. �Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und 
öffentlich-rechtlichen Kunden

(1)	 Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindungen zwischen dem Kunden und der ING‑DiBa gilt deut-
sches Recht.
(2)	 Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb 
seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die ING‑DiBa diesen Kunden an 
dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen 
zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die ING‑DiBa selbst 
kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen 
Gericht verklagt werden.
(3)	 Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine ver-
gleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, 
die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem 
inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.

7. �Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufen
der Rechnung); Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften

(1)	 Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die ING‑DiBa erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsab-

schluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen 
Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der ING‑DiBa) verrechnet. Die 
ING‑DiBa kann auf den Saldo, der sich aus Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser 
Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen 
Vereinbarung Zinsen berechnen.
(2)	 Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsab
schlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 6 Wochen nach dessen Zugang 
zu erheben; macht er seine Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absen-
dung innerhalb der 6-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen 
gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die ING‑DiBa bei Erteilung des Rech-
nungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf 
eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, 
dass sein Konto zu Unrecht belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht 
erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der ING‑DiBa
(1)	 Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. wegen einer falschen 
Kontonummer) darf die ING‑DiBa bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch 
eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch 
gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen 
die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits 
verfügt hat.
(2)	 Nach Rechnungsabschluss
Stellt die ING‑DiBa eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsab-
schluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so 
wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). 
Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die 
ING‑DiBa den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsan-
spruch gesondert geltend machen.
(3)	 Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die ING‑DiBa den Kunden unver-
züglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die ING‑DiBa hinsichtlich der Zinsbe
rechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchge-
führt wurde.

9. Einzugsaufträge
(1)	 Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die ING‑DiBa den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor 
ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar 
auch dann, wenn diese Papiere bei der ING‑DiBa selbst zahlbar sind. Reicht der 
Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen 
Forderungsbetrag zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die ING‑DiBa über 
den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die ING‑DiBa 
den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Papiere bei der 
ING‑DiBa selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst 
oder erhält die ING‑DiBa den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die 
ING‑DiBa die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, 
ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
(2)	 Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellten Schecks
Einzugsermächtigungs-, Abbuchungsauftrags- und SEPA-Basislastschriften sowie 
Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten 
Geschäftstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Für Lastschriften 
aus anderen Verfahren gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten 
Sonderbedingungen. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger 
eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die ING-DiBa im Einzel-
fall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der 
Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der 
Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten
(1)	 Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und 
Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügun-
gen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (z. B. durch Überweisungen zulas-
ten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von Banken im 
Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die ING‑DiBa nicht vollständig 
innerhalb des eigenen Hauses ausführt.
(2)	 Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die ING‑DiBa mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisenterminge-
schäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in fremder Währung schul-
det, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto 
des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
(3)	 Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die ING‑DiBa
Die Verpflichtung der ING‑DiBa zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines 
Fremdwährungsguthabens (Abs. 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsver-
bindlichkeit (Abs. 2) ist in dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie die ING‑DiBa 
in der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die -verbindlichkeit 
lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser 
Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solan-
ge diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die ING‑DiBa auch nicht zu 
einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer 
anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld ver-
pflichtet. Die Verpflichtung der ING‑DiBa zur Ausführung einer Verfügung zulasten 
eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die 
ING‑DiBa vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und 
der ING‑DiBa, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander 
zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.
(4)	 Umrechnungskurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus 
dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der 
Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Korrekturabzug
Druckfreigabe
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Druckfreigabe
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Korrekturabzug
Druckfreigabe
Bank

Druckfreigabe
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Nochmaliger
Korrekturabzug Bank

Nach Korrektur 
druckfrei

Nochmaliger
Korrekturabzug Agentur Datum & Unterschrift

1 Alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember und gesetzliche Feiertage des Bundeslandes Hessen.
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11. Mitwirkungspflichten des Kunden
(1)	 Änderungen von Name, Anschrift oder einer gegenüber der ING‑DiBa
	 erteilten Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass 
der Kunde der ING‑DiBa Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie 
das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der ING‑DiBa erteilten Vertre-
tungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mittei-
lungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches 
Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre 
Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weiter 
gehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschege-
setz, ergeben.
(2)	 Klarheit von Aufträgen und Überweisungen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formu-
lierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen 
können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständig-
keit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 
und BIC3 sowie der angegebenen Währung, zu achten. Änderungen, Bestätigungen 
oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.
(3)	 Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er 
dies der ING‑DiBa gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen 
muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.
(4)	 Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der ING‑DiBa
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnis
aufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträ
gen und Überweisungen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sen
dungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen 
und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
(5)	 Benachrichtigung der ING‑DiBa bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, 
muss er die ING‑DiBa unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht 
besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde 
erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Auf
trägen und Überweisungen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde 
erwartet).

12. Zinsen, Entgelte und Auslagen
(1)	 Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üblichen Kredi-
te und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im standardi-
sierten Privatkundengeschäft“ und ergänzend aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis.
Wenn ein Kunde einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leis
tung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungs-
verzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die darin nicht aufgeführten 
Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse 
erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergü-
tung zu erwarten sind, kann die ING‑DiBa die Höhe der Entgelte nach billigem 
Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches) bestimmen.
(2)	 Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die ING‑DiBa, wenn keine andere 
Vereinbarung getroffen ist, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem 
Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
(3)	 Änderung von Zinsen
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins erfolgt auf-
grund der jeweiligen Kreditbedingungen mit dem Kunden. Die ING‑DiBa wird dem 
Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, 
sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Geschäftsbeziehung 
innerhalb von 6 Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wir-
kung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für den gekün-
digten Kreditvertrag nicht zugrunde gelegt. Die ING‑DiBa wird zur Abwicklung 
eine angemessene Frist einräumen.
(4)	 Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch
	 genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der 
Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden 
(zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätestens 2 Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange
boten. Hat der Kunde mit der ING‑DiBa im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Internetbanking), können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des 
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die ING‑DiBa in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung 
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die ING‑DiBa in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, 
wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde 
gelegt.

(5)	 Auslagen
Die ING‑DiBa ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die 
anfallen, wenn die ING‑DiBa in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Inter-
esse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder wenn Sicherheiten 
bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet werden (insbesondere Notar- 
kosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung von Sicherungsgut).
(6)	� Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdienste- 

rahmenverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäi- 
schen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensterahmenverträgen mit Ver- 
brauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)4  
in einer EWR-Währung5 richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte und Aus-
lagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen 
sowie den ergänzenden gesetzlichen Vorschriften.

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1)	 Anspruch der ING‑DiBa auf Bestellung von Sicherheiten
Die ING‑DiBa kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die 
Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inan-
spruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde 
gegenüber der ING‑DiBa eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden 
der ING‑DiBa übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die ING‑DiBa 
ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die 
aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.
(2)	 Veränderungen des Risikos
Hat die ING‑DiBa bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst 
ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine Besicherung fordern. Voraus-
setzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die 
eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. 
Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
–  �sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben 

oder sich zu verändern drohen oder
–  �sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu 

verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der ING‑DiBa besteht nicht, wenn ausdrücklich verein-
bart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicher-
heiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch 
auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten 
im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 Euro über-
steigt, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der 
Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten enthält.
(3)	 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die ING‑DiBa eine 
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die ING‑DiBa, von ihrem Recht zur 
fristlosen Kündigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen 
Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hier-
auf hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der ING‑DiBa
(1)	 Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die ING‑DiBa sind sich darüber einig, dass die ING‑DiBa ein Pfand
recht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische 
Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch 
erlangen wird. Die ING‑DiBa erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die 
dem Kunden gegen die ING‑DiBa aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).
(2)	 Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten 
Ansprüche, die der ING‑DiBa mit ihren sämtlichen in- und ausländischen 
Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden 
zustehen. Hat der Kunde gegenüber der ING‑DiBa eine Haftung für Verbindlichkei-
ten eines anderen Kunden der ING‑DiBa übernommen (z. B. als Bürge), so sichert 
das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab 
ihrer Fälligkeit.
(3)	 Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der 
ING‑DiBa, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen 
(z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht 
der ING‑DiBa nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der ING‑DiBa selbst 
ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die ING‑DiBa 
im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht 
nicht auf die von der ING‑DiBa selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/
Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen 
Verbindlichkeiten der ING‑DiBa.
(4)	 Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der ING‑DiBa Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und 
Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln
(1)	 Sicherungsübereignung
Die ING‑DiBa erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln 
im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln 
erwirbt die ING‑DiBa im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigen
tum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das 
Sicherungseigentum an diesen Wechseln.
(2)	 Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrun-
de liegenden Forderungen auf die ING‑DiBa über; ein Forderungsübergang findet 
ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (z. B. Lastschrif-
ten, kaufmännische Handelspapiere).
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2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifier Code (Bankcode).
4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die 
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 
5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische 
Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer 
Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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(2)	 Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die ING‑DiBa jederzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen. Die ING‑DiBa wird bei der Ausübung dieses Kün-
digungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung eines 
Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die ING‑DiBa nur nach Maßgabe die-
ser Regelungen kündigen.
(3)	 Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Ge-
schäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der 
ING‑DiBa deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belan-
ge des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor,
–  �wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse 

gemacht hat, die für die Entscheidung der ING‑DiBa über eine Kreditgewährung 
oder über andere mit Risiken für die ING‑DiBa verbundene Geschäfte (z. B. Aus-
händigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren, oder

–  �wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kun-
den oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und 
dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Ver-
bindlichkeit gegenüber der ING‑DiBa – auch unter Verwertung einer hierfür 
bestehenden Sicherheit – gefährdet ist oder

–  �wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen oder auf-
grund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der ING‑DiBa 
gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die 
Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemesse-
nen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen 
der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323 Absatz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buches) entbehrlich.
(4)	 Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen 
Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann 
die ING‑DiBa nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
(5)	 Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die 
Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene 
Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (zum Bei-
spiel bei der Kündigung des Scheckvertrags die Rückgabe der Scheckvordrucke).

20. Einlagensicherungsfonds
(1)	 Schutzumfang
Die ING‑DiBa ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher 
Banken e. V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert alle Verbindlich-
keiten, die in der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuwei-
sen sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Spareinlagen einschließlich der auf 
den Namen lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt 30 % 
des für die Einlagensicherung maßgeblich haftenden Eigenkapitals der ING‑DiBa. 
Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der ING‑DiBa auf Verlangen 
bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de abge-
fragt werden.
(2)	 Ausnahmen vom Einlegerschutz
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die ING‑DiBa Inhaberpapiere ausge-
stellt hat, wie z. B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, 
sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
(3)	 Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfangs wird auf § 6 des Statuts des 
Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.
(4)	 Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an 
einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die ING‑DiBa in entspre-
chender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungs-
fonds über.
(5)	 Auskunftserteilung
Die ING‑DiBa ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauf-
tragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

21. Aufzeichnung der Telekommunikation
Die zwischen der ING-DiBa und dem Kunden übermittelte Telefonkommunikation 
kann von der ING-DiBa zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet und gespei-
chert werden. 

(3)	 Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der ING‑DiBa Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr 
Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken 
sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese 
Papiere.
(4)	 Gesicherte Ansprüche der ING‑DiBa
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller 
Ansprüche, die der ING‑DiBa gegen den Kunden bei Einreichung von 
Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der 
Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel ent-
stehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die ING‑DiBa eine Rückübertragung 
des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen Forde-
rungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu 
sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegen-
wert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung
(1)	 Deckungsgrenze
Die ING‑DiBa kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem 
Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
(Deckungsgrenze) entspricht.
(2)	 Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorü-
bergehend übersteigt, hat die ING‑DiBa auf Verlangen des Kunden Sicherheiten 
nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze überstei-
genden Betrags; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die 
berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die 
Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In die-
sem Rahmen ist die ING‑DiBa auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die 
dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (z. B. Verkauf von Wertpapie-
ren, Auszahlung von Sparguthaben).
(3)	 Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der 
realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder eine andere Grenze 
für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten
(1)	 Wahlrecht der ING‑DiBa
Wenn die ING‑DiBa verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie 
wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten 
auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der 
für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.
(2)	 Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die ING‑DiBa 
dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die 
Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen des 
Umsatzsteuerrechts entspricht.

18. Kündigungsrechte des Kunden
(1)	 Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbezie-
hungen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung der Scheckkarte und 
von Scheckvordrucken berechtigt), für die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen.
(2)	 Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen wer-
den, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange der ING‑DiBa, unzumutbar werden 
lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.
(3)	 Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der ING‑DiBa
(1)	 Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die ING‑DiBa kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbe-
ziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist 
kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken 
berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die ING‑DiBa auf die 
berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines 
Zahlungsdiensterahmenvertrags (z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und 
eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens 2 Monate.
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Interessenkonflikte lassen sich bei einer Bank, die für ihre Kunden unter anderem eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen erbringt, nicht immer  
ausschließen. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere weitreichenden 
Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Solche Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der ING-DiBa, anderen Unternehmen unserer Gruppe, unserer Geschäftsleitung, unseren  
Mitarbeitern, unseren Dienstleistern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden. 

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:
■	� Bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (beispielsweise Platzierungs-/Bestandsprovisionen/geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im 

Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen für Sie

■	 Durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern 

■	 Bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler

■	 Aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses, insbesondere

	 � �aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer Kreditbeziehung, der Mitwirkung an Emissionen, 
bei Kooperationen;

	 � durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;

	 � �aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen oder

	 � bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische 
Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards  
und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. 

In unserem Hause ist unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle tätig, der die Identifikation, die Ver- 
meidung und das Management von Interessenkonflikten obliegt. Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen:

■	� Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses (bspw. Genehmigungsverfahren für neue Produkte)

■	 Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung

■	� Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten und/oder räumliche  
Trennung

■	� Führung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines Miss-
brauchs von Insiderinformationen dient

■	� Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interessenkonflikten durch Geschäftsverbote zu begegnen

■	� Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte 
auftreten können

■	 Schulungen unserer Mitarbeiter

■	� Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss offenlegen

Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie insbesondere hinweisen:
Im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen kann die ING-DiBa Zuwendungen von ihren Handelspartnern erhalten. Hierzu 
gehören volumenabhängige Vergütungen, die von Produktgebern aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlägen an 
uns gezahlt werden, sowie Platzierungsgebühren bei Neuemissionen von Wertpapieren. Darüber hinaus vereinnahmen wir transaktionsabhängige Zuwen-
dungen im Zusammenhang mit der börslichen und außerbörslichen Auftragsausführung. Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen dient 
der Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräußerung von Finanzinstrumenten und ermöglicht 
ein umfassendes Produkt- und Informationsangebot zu günstigen Preisen. Den Erhalt oder die Gewährung von Zuwendungen legen wir unseren Kunden 
offen. Einzelheiten hierzu werden wir Ihnen auf Nachfrage mitteilen.

Die ING-DiBa betreibt ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft. Im beratungsfreien Geschäft treffen Sie als Kunde selbst die Entscheidung über 
den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten. Somit führen wir im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihre Aufträge 
lediglich aus. 

Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu diesen Grundsätzen zur Verfügung stellen.
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ING-DiBa AG
Theodor- Heuss- Allee 106
60486 Frankfurt am Main
BLZ: 500 105 17 

Telefon: 069 / 50 50 80 10
E-Mail: info@ing-diba.de
Internet: www.ing-diba.de
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